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205  Unterrichtung der Behörden für Verfassungsschutz in Staatsschutz- und anderen Verfahren 
 
(1) 1In Staatsschutzstrafverfahren (§§ 74a, 120 Absatz 1 und 2 GVG, §§ 1 und 3 NATO-Truppen-
Schutzgesetz) arbeitet der Staatsanwalt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesbehörden für Verfassungsschutz in geeigneter Weise nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
insbesondere unter Berücksichtigung des informationellen Trennungsprinzips zusammen, damit dort 
gesammelte Informationen bei den Ermittlungen des Staatsanwalts und dessen Erkenntnisse für die 
Aufgaben des Verfassungsschutzes ausgewertet werden können. 2Dies gilt auch für andere Verfahren, bei 
denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es um Straftaten zur Durchsetzung 
verfassungsfeindlicher Ziele geht.

(2) 1Der Staatsanwalt unterrichtet das Bundesamt für Verfassungsschutz bei Bekanntwerden von 
Tatsachen nach § 18 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) und die 
Verfassungsschutzbehörden des Landes nach Maßgabe des entsprechenden Landesrechts von sich aus in 
geeigneter Weise über die Einleitung und den Fortgang von Verfahren sowie die für eine Auswertung 
wesentlichen Entscheidungen (z.B. Anklageschriften, Urteile, Einstellungsverfügungen). 2Eine Unterrichtung 
nach Satz 1 soll insbesondere erfolgen in Verfahren wegen

–  Vorbereitung oder Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden 
Gewalttat (§§ 89a und 89b StGB) oder Terrorismusfinanzierung (§ 89c StGB),

 
–  Landesverrats und Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 94 bis 100a StGB),

 
–  Straftaten nach den §§ 129a und 129b StGB und damit in einem möglichen Sachzusammenhang 
stehenden Straftaten,

 
–  Straftaten nach den §§ 17, 18 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) und nach den §§ 19 bis 22a des 
Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffKontrG) mit Bezügen zu ausländischen 
Nachrichtendiensten,

 
–  Straftaten unter Anwendung von Gewalt, sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie zur 
Durchsetzung verfassungsfeindlicher Ziele begangen wurden.

 
3Im Übrigen unterrichtet der Staatsanwalt unter den Voraussetzungen des § 18 Absatz 1b BVerfSchG das 
Bundesamt für Verfassungsschutz und nach Maßgabe des Landesrechts die Verfassungsschutzbehörde 
des Landes jedenfalls dann, wenn dies für deren Aufgabenerfüllung erforderlich und über den Einzelfall 
hinaus von Bedeutung ist.

(2a) Der Staatsanwalt soll bei allen Verfahren im Sinne der Absätze 1 und 2 nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften die Behörden für Verfassungsschutz um Übermittlung der dort vorhandenen 
Informationen ersuchen, die für das Ermittlungsverfahren von Bedeutung sein können.

(3) 1Der Staatsanwalt unterrichtet die Behörden für Verfassungsschutz auf deren Ersuchen über 
vorhandene Erkenntnisse (vgl. § 18 Absatz 3 BVerfSchG und entsprechende Landesregelungen). 2Er kann 
ihnen auch Niederschriften über Vernehmungen oder Vermerke über andere Ermittlungshandlungen 
überlassen.

(4) Auf die Übermittlungsverbote nach § 23 BVerfSchG, den Minderjährigenschutz des § 24 BVerfSchG und 
die entsprechenden Landesregelungen wird hingewiesen.

(5) 1Angehörige der Behörden für Verfassungsschutz können als Sachverständige oder Auskunftspersonen 
zu Vernehmungen und anderen Ermittlungshandlungen (z.B. Tatortbesichtigung, Durchsuchung oder 
Beschlagnahme) zugezogen werden. 2Ihre Zuziehung ist in den Akten zu vermerken.

(6) Unbeschadet bestehender Berichtspflichten ist im Rahmen der Absätze 1 bis 3 und des Absatzes 5 der 
unmittelbare Geschäftsverkehr mit den in Absatz 1 bezeichneten Behörden zulässig.


